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Die Rot-àeuz-Pflegerinnenschule im Lindenhofspital in Bern

hat am 12, April die reglementarische Prüfung der Schülerinnen des ersten Kurses abge-
halten. Derselben wohnten Vertreter der Direktion des Roten Kreuzes, die Mitglieder des

Departements für die Instruktion, das Schulkomitee, eine Anzahl Ärzte und andere Per-
sonen, die sich um die Sache interessieren, bei.

Bei diesem Anlasse verließen fünf Schülerinnen, welche seit dem 1. November 1899
in Schule und Spital ihre praktische Ausbildung erhalten hatten, die liebgewordenen Räume,
um hinauszutreten in die praktische Thätigkeit in anderen Krankenhäusern, wo ihnen durch
die Schulleitung für ein Jahr Stellen als Krankenpflegerinnen zugewiesen werden. Eine
Schülerin erkrankte kurz vor Neujahr und mußte den Kurs abbrechen; eine zweite hat den

ersten Halbjahrknrs zwar beendigt, fühlte sich aber körperlich zu wenig kräftig, um den An-
sordernngcn zu genügen, welche die Krankenpflege an Gesundheit und Körperkraft stellt und
verzichtete auf Anraten der Schulleitung auf die Fortsetzung des Kurses.

Die Prüfung dauerte mit einer kurzen Unterbrechung von nachmittags 2 bis 5'/? Uhr
und erstreckte sich auf alle theoretischen Fächer (Gesundheitspflege, erste Hülfe bei plötzlichen
Erkrankungen und Unglückssällen,' allgemeine und spezielle Krankenpflege und Lehre vom
Körperbau und den Körperverrichtungen), sowie auf die Vcrbandlehre, Die Leistungen waren
recht erfreuliche, und es darf gesagt werden, daß die Kandidatinnen es sich hatten angelegen
sein lassen, durch Fleiß und Eiser sich tüchtige Kenntnisse zu erwerben für ihre Berufsthätig-
keit. Wir geben gerne der Hoffnung Raum, daß diese Arbeitsfreudigkeit und Hingebung auch
andauern werden, wenn die Schülerinnen aus dem engen und vertrauten Kreise der Pflege-
rinnenschule hinauskommen in größere und noch ungewohnte Verhältnisse, hinaus ins Leben

mit seinen Anfechtungen und Widerwärtigkeiten.
Wir werden in einer der nächsten Nummern einen eingehenden Bericht über die ersten

sechs Monate der Pflcgcrinncnschule bringen und begnügen uns für heule mit dieser kurzen

Hinweisnng. Am 1. Mai beginnt der zweite Knrö mit sechs ordentlichen und einer externen
Schülerin.

sss

Zur ersten Hülseleistung bei elektrischen Unglücksfällen

veröffentlicht die „Berliner Elektrotechnische Zeitschrift" eine Anleitung, die auf der diesjährigen
Jahresversammlung des Verbandes deutscher Elektrotechniker eine offizielle Genehmigung er-

fahren hat. Es wird bei den Verletzungen unterschieden zwischen Verbrennungen und Bewußt-
losigkeit. Bei Verbrennungen ist Kühlen durch kaltes Wasser oder Eis geboten. Wenn die

betreffende Körperstelle nur Rötung und Schmerz zeigt, dann ist ein Verband mit Watte
anzulegen, die in Brandsalbe getaucht ist. Ist Blasenbildung eingetreten, so dürfen die Blasen
nicht abgerissen, sondern nur mit einer vorher ausgeglühten Nadel aufgestochen werden, damit
das Wasser ausfließt. Dann ist eine vierfache Lage von Jodoformgaze und darüber Watte
und dann der Verband anzulegen; der Hülfeleistende muß selbstverständlich seine Hände vorher
auf das sorgfältigste gereinigt und in schwacher Sublimatlösung gewaschen haben. Ist Ver-
kohlung und Schorfbildung aus der Haut eingetreten, so ist sogleich der eben beschriebene

Jodoformverband anzulegen. Daß sowohl bei Verbrennungen als beim Eintritt von Bewußt-
losigkeit unter allen Umständen die schleunige Herbeiziehuug des Arztes unbedingt gefordert
werden muß, ist selbstverständlich.

Bis zum Eintreffen ärztlicher Hülfe öffne man alle beengenden Kleidungsstücke des

Bewußtlosen, auch Hemdkragen und Beinkleider, dann lege man den Verunglückten auf
den Rücken und überzeuge sich vor allem davon, ob noch eine Spur von Atmung zu bemerken

ist. Ist dies der Fall, so muß der Kopf in eine etwas erhöhte Lage gebracht werden und
Umschläge mit kaltem Wasser oder Eis auf die Stirn erhalten. Ist keine Atmung mehr
wahrnehmbar, so müssen künstliche Atembewegungen vorgenommen werden, indem man den

Verunglückten auf den Rücken legt und ihm ein Polster aus zusammengelegten Kleidungs-
stücken so unter die Schultern schiebt, daß das Rückgrat gestützt wird und der Kops frei nach

hinten überhängt. Dann sind die bekannten künstlichen Atembewegungen zu machen, die darin
bestehen, daß man beide Arme unterhalb des Ellenbogens ergreift, sie über den Kopf hinweg
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